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Tatbestand und Antrge 

I. Die am 16. Juli 1981 mit deutacher Prioritt vom 

3. September 1980 eingereichte europische Patentanmeldung 

Nr. 81 105 596.1 (Publikations-Nr. 46 865) wurde von der 

PrUfungsabteilung 025 durch Entscheidung vom 

S. November 1984 zurlickgewiesen. Die Entscheidung erfolgte 

auf der Grundlage von fUnf Ansprlichen, eingereicht am 

27. Mrz 1984 (Anspruch 1) bzw. 31. August 1983 

(Anspruche 2 bis 5). 

II. In der Entscheidung wird ausgefUhrt, der Gegenstand des 

Anspruches 1 sei zwar neu, beruhe jedoch auf keiner 

erfinderischen Tätigkeit. Alle Merkmale seines 

Oberbegriffs seien schon aus (1) JP-A-79 84890 bekannt. 

(Nachfolgend wird stets auf die von der Anmelderin 

vorgelegte deutsche Ubersetzung Bezug genommen.) 

Davon unterscheide sich das beanspruchte Verfahren nur 

durch den zah1enmI3ig definierten Feuchtigkeitsgehalt der 

Verbrennungsluft sowie durch die Angabe eines fUr die 

KlihlflUssigkeit einzuhaltenden Temperatur- und Druck-

bereiches. 

Da bereits (1) die Minimierung der Luftfeuchtigkeit 

empfehle, urn die Bildung korrosiver Metaphosphorsure zu 

vermeiden, babe es fUr den Fachrnann nahegelegen, 

getrocknete Luft mit befriedigender Restfeuchte 

auszusuchen. Ein Uberraschender Effekt hierzu sei den 

vorgelegten Vergleichsversuchen daher nicht zu entnehnien. 

Auch eine Erwrmung der im Kreislauf geflihrten KUh1-

fllissigkeit auf Temperaturen von 150 bis 400 C bei 

DrUcken von 1 bis 90 bar babe nahegelegen, weil (1) fUr 

die Verbrennungsseite der KUhiwand eine Temperatur 
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empfehle, die Uber derjenigen liegt, bei der sich das 

gebildete P205  verfestigen wUrde. Nun können aber einer-
seits gemMl3 (1) eingesetzte Wasser-Dampf-Gemische bei 

Temperaturen Uber 4000  C nicht existieren (kritische 

Temperatur = 3740 C); andererseits mUsse nach (1) zur 

Vermeidung eines Erstarrens von P205  an der Klihiwand das 
Kuhlwasser auf die erforderlichen Temperaturen von 

jedenfalls oberhaib 150° C erwärmt werden. 

III. Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeflihrerin am 

11. Dezember 1984 unter gleichzeitiger Entrichtung der 

vorgeschriebenen GebUhr Beschwerde eingelegt und diese am 

23. Februar 1985, etwa wie folgt, begrlindet: 

In (1) sei nichts Uber den zur Verhinderung einer 

Korrosion erforderlichen Trocknungsgrad gesagt. Die 

Herstellung absolut trockener Luft sei fUr die Praxis zu 

aufwendig, weshaib es wichtig sei, den zu1ssigen 

Wassergehalt anzugeben. Durch die Vergleichsbeispiele A 

und B sei nachgewiesen, daB ein Wassergehalt von 8 g/m 3  zu 

unzulässig hohen, ein soicher von 3 g/m3  dagegen zu 
durchaus tolerjerbaren Korrosionswerten fflhre. 

Nach (1) solle die Verbrennungsseite der KUh1f1che auf 

eine oberhaib der Verfestigungstemperatur von P205 

liegende Temperatur gekUhit werden, wofUr nur Wasser im 

Uberkritischen Bereich in Frage komme. Im Gegensatz dazu 

sei erfindungsgemäa eine Temperatur der KUhlfllissigkeit 

von 150 bis 400° C vorgesehen, wobei die obere 

Temperaturgrenze nur geringfligig oberhaib der 

Sublimationstemperatur von P205  liege. 

Beim beanspruchten Verfahren trete Uberraschenderweise 

praktisch keine Korrosion der metallischen KUhlflchen 

auf, und es erfolge keine den Wrmedurchgang behindernde 
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Belagsbildung auf diesen, obwohl auf Grund der Lehre von 

(2) DE-A-2 736 765 mit der Bildung wrmeiso1ierender 

Schichten aus polymerem Phosphorpentoxid zu rechnen war. 

IV. In der mUndlichen Verhandlung am 17. September 1985 hat 

die BeschwerdefUhrerin smt1iche AnsprUche durch die 

folgenden neuen ersetzt: 

"1) Verfahren zur Herstellung von Phosphorpentoxid durch 

Verbrennen von elementarem Phosphor mit Hilfe von Luft 

unter Ausnutzung der Reaktionswrme zur Energie-

gewinnung, wobei man die Phosphorverbrennung mit 

getrockneter Luft in einer Verbrennungskanimer durch-
fUhrt, deren metalliache Wnde als ein Hohlräume auf-

weisendes KUhisystem ausgebildet sind, und wobei in 

dem Klihisystem eine ala Wrmeträger fUr die Reaktions-

wrme geeignete Fltlssigkeit bzw. ein FlUssigkeits--

Dampfgemisch unter Erwrinung im Kreislauf gefUhrt 

wird, und wobei man die im KUhisystem aufgeheizte 

FlUssigkeit bzw. den entstandenen Dampf aus dem KUh1-

system kontinuierlich abzieht und durch eine quiva-

lente Menge abgekUhlter Fllissigkeit ersetzt, und wobei 

man das aus der. Verbrennungskammer abströmende heiI3e 

dampfförmige Phosphorpentoxid kondensiert oder zu 

Folgeprodukten weiterverarbeitet, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die getrocknete Luft einen Wassergehalt 

von 0,01 bis 5 gIn3  aufweist, daB die im Kreislauf 

gefUhrte FlUssigkeit bzw. das FlUssigkeits-Dampf-

gemisch Temnperaturen von 150 bis 5000  C bei Drucken 

von 1 bis 150 bar aufweist und daB das aus der Ver-

brennungskaxnmer abströmende dampfförmige Phosphor-

pentoxid Temperaturen von 300 bis 10000  C aufweist. 
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2.) Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal3 

die getrocknete Luft einen Wassergehalt von 0,1 big 

0,3 g/m3  aufweist. 

3.) Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-

zeichnet, daB man das aus der Brennkammer abströmende 

dampfförmige Phosphorpentoxid zu Phosphorsure 

wejterverarbejtet." 

Sie hat ferner eine angepa3te Beschreibung vorgelegt und 

beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und 

ein Patent auf Grund der obengenannten neuen Unterlagen 

sowie der ursprlinglichen Zeichnungen zu erteilen. 

EntscheidungsgrUnde 

I. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 big 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Formelle Bedenken gegen die neu vorgelegten Unterlagen be- 

stehen nicht: Der neue Anspruch 1 entspricht, abgesehen 

von einigen redaktionellen Xnderungen und einer wegen des 

entgegengehaltenen Standes der Technik gebotenen Neu-

verteilung der Merkmale zwischen Oberbegriff und Kenn-

zeichen, im wesentlichen den ursprUnglichen AnsprUchen 1 

und 7. Die neuen AnsprUche 2 und 3 entsprechen den ur-

sprUnglichen Ansprlichen 4 bzw 8. Die neue Beschreibung 1st 

durch eine Wflrdigung der Dokuinente (1) und (2) ergnzt und 

an den neuen Hauptanspruch angepaBt worden und entspricht 

im Ubrigen big auf wenige, rein redaktionelle Xnderungen 

der ursprlingl ichen. 

3. Am nchsten kommender Stand der Technik ist Dokuznent (1). 
Thin ist bereits die Lehre zu entnehmen, die bei der Ver-

brennung von Phosphor zu Phosphorpentoxid gebildete gro3e 
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Wrmemenge dadurch ohne Korrosionsprobleme zur Dampfer-

zeugung auszunutzen, daS man getrocknete Verbrennungsluft 

einsetzt und die verbrennungsseitige Temperatur der KUhi-

wand mit Hilfe des darin strömenden KUhimittele 80 regU-

liert, da3 sie Uber der Verfestigungstemperatur des im 

Verbrennungsgas enthaltenen P205  liegt (vgi. (1), Seite 1, 

letzter Absatz; Seite 2, Absatz 1; Seite 4, Absatz 3; und 

Seite 6, Absatz 2). 

	

4. 	Demgegentlber ist es Aufgabe der Erfindung, eine Opti- 

mierung der Ausnutzung der zur Dampfbildung zur Verfilgung 

stehenden Wrmeenergie (Temperaturdifferenz) zu erzielen, 

ohne dabei eine den WrmeUbergang zwischen Verbrennungs-

raum und KUhlfläche bzw. KUhlflUssigkeit behindernde 

Belagsbildung hinnehmen zu milssen. 

	

5. 	Zur Lösung dieser Aufgabe wird erfindungsgemI3 die 

folgende Merknialskombination vorgesch].agen: 

(A) eine Restfeuchte der Verbrennungsluft von 0,01 bis 5 

g/m3 ; 

(B) ein Temperatur-/Druckbereich des Klihimittels von 150 

bis 500° c/i bis 150 bar; 

(C) ein Temperaturbereich des dampfförmig abströmenden 

Phosphorpentoxids von 300 bis 1000° C. 

	

6. 	Nach den Ausflihrungen der BeschwerdefUhrerin eracheint es 

glaubhaft, daB die gesteilte Aufgabe durch die angegebene 

Merkxnalskombination auch tatsch1ich geiöst wird. 

	

6.1 	Aus den Vergleichsbeispieien A biB C, eingegangen am 

31. August 1983, und den begleitenden Eriäuterungen geht 

kiar hervor, daB ein Wassergehalt von 8 g/m3  (Beispiel A) 

in der Verbrennungsiuft noch zu untragbar hoher Korrosion 

fUhrt, ein soicher von 3 g/m 3  (Beispiel B) oder von 0,2 
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g/m3  (Beispiel C) dagegen zu annehmbar niedriger. Eine 

Obergrenze von 5 g/m3  erscheint danach angemessen. 

	

6.2 	Da13 eine durch entsprechende Wahi der KUhlbedingungen be- 

wirkte Einstellung der KUhlflchen auf Temperaturen von 

(angenhert) 150 bis 500° C und damit verbundene strkere 

AbkUhlung des gebildeten Phosphorpentoxids eine bessere 

Ausnutzung der anfallenden Verbrennungsenergie gestattet, 

ala wenn Temperaturen oberhalb der Verfestigungstemperatur 

von P205  gewh1t werden, wie dies (1) vorschlgt, liegt 

auf der Hand und bedarf keines Beweises. Bezliglich des 

Begriffes der "Verfestigungstemperatur" wird auf Abschnitt 

8.2.1 verwiesen. 

	

6.3 	Die Frage, wie weit die Teilaufgabe der "höchstmöglichen" 

Energieausnutzung auch noch hinsichtlich des heil3esten 

Teiles des für das abströmende Phosphorpentoxidgas ange-

gebenen Temperaturbereiches von 300 bis 1000° C gelöst 

ist, ist insofern nicht mit letzter Sicherheit zu beant-

worten, ala in (1) vergleichbare allgemeine Temperatur-

angaben fehien; lediglichim Zusammenhang mit der Schema-

zeichnung 2 wird von einer AbkUhlung des P 205-haltigen 

Gases im geklihlten Verbrennungsofen von 2000 °C auf 1200°C 

gesprochen, der sich eine "weitere" AbkUhlung im nachge-

schalteten RohrbUndel (17) anschlieI3t (Seite 8, Absatz 2, 

insbesondere Zeilen 12 bis 13). DaS hierbei eine wesent-

liche AbkUhlung auf etwa 1000°C und darunter stattfindet, 

darf nicht ohne welteres unterstelit werden, zumal die 

Beschwerdeflihrerin auf Befragen in der mUndlichen Verhand- 

lung - derzeit unwiderlegbar - erklrt hat, da3 das 

Einleiten P205-haltiger Dmpfe in die nach (1) vorgesehene 
Hydratisierungskammer bei Temperaturen urn 1200°C möglich 

und Ublich ist. Unter diesen Umständen kann die genannte 

Teilaufgabe se].bst im oberen Extrembereich noch ala gelöst 

gelten. 
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6.4 	Hinsichtlich der Belagsbildung erk1rt die Beschwerde- 

fUhrerin in der mUndlichen Verhandlung, daB sie einen 

minimalen Belag - sie spricht von einer "Glasur" - 

tatsächlich konstatieren konnte, der jedoch den Wrme-

Ubergang nicht behindere, so daB die Aufgabenlösung auch 

insofern glaubhaft erscheint. 

7. Die obige Merkmalskombination jet unstreitig neu. Die 

darin enthaltenen Zahienwerte sind dem entgegengehaltenen 

Stand der Technik weder einzeln noch in ihrer Gesamtheit 

zu entnehmen, so daB sich nhere AusfUhrungen hierzu 

erUbrigen. 

8. Es jet daher zu prUfen, ob das Verfahren auf erfinderi-

scher Ttigkeit beruht. 

8.1 	Der PrUfungsabteilung let insoweit zuzustinunen, daB es auf 

Grund der Lehre von (1), wonach zur Vermeidung eines 

korrodierenden Belags von Metaphosphorsäure trockene Ver-

brennungsluft zu verwenden ist (Seiten 4 und 5, jeweils 

Pbsatz 3), nahelag, durch routinem13ige Messungen zu er-

mittein, weiche Restfeuchte noch tragbar jet. Für sich 

betrachtet, erfordert dieses Merkinal A daher keine er-

finderische Tätigkeit. 

8.2 	Anders verhält es sich mit den Merkmalen B und C, die an 

bestimmte DrUcke gebundene KUhimittelteinperaturen bis 

herab zu 150°C und gleichzeitig Temperaturen für das 

danipff5rmig abströmende Phosphorporpentoxid big zu 300°C 

als Untergrenze vorschreiben. Demgegenliber lehrt (1), die 

KUh1f1che auf einer oberhaib der "Verfestigungstemperatur 

von Phosphorpentoxid" gelegenen Temperatur zu halten. 
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8.2.1 Der Begriff der Verfestigungstemperatur ist in (1) weder 

definiert, noch finden sich hierfUr Zahienangaben. Im Ver-

fahren vor der Vorinstanz wurde hierunter die 

Sublimationstemperatur verstanden, die in der Literatur 

unterschiedlich mit 300 bzw. 360 ° C angegeben ist. 

In der mUndlichen Verhandlung hat die Beschwerdeflihrerin 

jedoch vorgetragen, dal3 hierunter eine weit höhere Tern-

peratur, nmlich die der Tripelpunkte fUr die glasigen 0-

und O'-Modifikatonen (etwa 560 bzw. 580°C) zu verstehen 

sei, was durch Röntgenuntersuchung der im Ofen gebildeten 

tiberzUge besttigt worden sei. Die Kainmer hat keine Ver-

anlassung, diese durch praktische Erfahrung im Betrieb der 
Beschwerdeflihrerin erhrteten Angaben in Frage zu stellen. 

Diese stehen auch im Einklang mit (2), wonach sich bei 

Temperaturen unter 650°C glasiges polymeres P 205 an den 

wassergekflhlten Rohren absetzt (S. 5, Z. 25 bis 26, und S. 

6, vorletzter Absatz). 

8.2.2 Dies hat zur Folge, daB der mit der Praxis der Phosphor-

pentoxid-Herstellung vertraute Fachinann die Anweisung nach 

(1),die Temperatur der KUhlflchen höher als die "Ver-

festigungstemperatur des P205" einzustellen, im gleichen 

Sinne versteht, d.h., daB Klihlwandtemperaturen unter etwa 

580°C ausscheiden. Wenngleich die in (1) ausschliel3lich 

angegebene Temperatur der KUhiwand nicht mit der hier in-

teressierenden Temperatur gleichgesetzt werden kann, so 

liegen doch beide Temperaturen wegen der hohen Wrme-

leitfhigkeit des fUr den KUbler notwendigen Materials 

nahe beieinander. Daraus ergibt sich, daB die vorliegende 

Anmeldung bereits mit der Anweisung, nunmehr Klihlmittel-

temperaturen zwischen 150 und 500°C (Merkmal B) einzu-

halten, vom Konzept nach (1) abgeht. 
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8.2.3 Gegen eine solche Handlungsweise bestand aber ein. erhebli-

ches Hemmnis; denn (2) of fenbart ein Shnliches Verfahren 
zur Herstellung von P 205  durch Verbrennung von Phosphor 

mit Sauerstoff in einer Kammer, deren Innenwnde mit 

wasserdurchströmten KUhlrohren ausgestattet sind, wobei 

der sich auf den Klihlrohren abscheidende glasige Uberzug 

dazu ausgenutzt wird, die KUhlrohre auf einer Temperatur 

•unter 100°C zu halten (vgl. Anspruch 1 und Seite 5, 

Z. 25). Die gebildeten Be1ge verdampfen erst oberhaib von 

650°C und sind mit fallender Temperatur strker ausge-

bildet. Nach den mUndlichen AusfUhrungen der Beschwerde-

flihrerin bilden sich bei dem (von ihr groBtechnisch ange-

wandten) Verfahren nach (2) Be1ge einer Stärke von 5 bis 
100 mm. 

Angesichts dieses Standes der Technik, der durch die Wie-

dergabe im Standardwerk "Ullmanns Encyk1opdie der techni-

schen Chemie" 18 (1979), S. 303 big 304, besonderes Ge-

wicht erh1t, mute es aussichtslos erscheinen, die gegen-

Uber (1) bestehende Aufgabe, d.h. die Optimierung der 

Energiegewinnung bei gleichzeitiger Vermeidung eines 

P205-Belags auf den KUh1f1chen, jedenfalls durch das an-

meldungsgemäl3 vorgeschlagene Merkmal B zu lösen; denn eine 

KUhimitteltemperatur bis herab zu 150°C und damit eine 

Energierlickgewinnung in Form von Dampf erschienen aufgrund 

von (2) gerade durch die Bildung des glasigen Schutzbelags 

ebensowenig realisierbar wie die aufgabengem13 zu ver-
meidenden Beläge selbst. 

8.2.4 DaB die anvisierten beiden Ziele entgegen fachmnnischer 

Erwartung durch den anme1dungsgemBen Vorschlag trotzdem 

erreicht werden, spricht nicht nur fUr dessen erfinderi-

ache Ttigkeit, sondern auch fUr das notwendige Zusammen-

wirken aller drei Merkmale im Sinne einer Kombination. 
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8.3 	Somit genligt Anspruch 1 allen Erfordernissen der Patent- 

fähigkeit. AnsprUche 2 und 3 werden von der Patentfähig-

keit des Anspruches 1 getragen und sind daher ebenfalls 

patent fhig. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurUckverwiesen mit der 
Auflage, ein europisches Patent mit folgenden Unterlagen 

zu erteilen: 

- PatentansprUche 1 bis 3, 

- Beschreibung Seiten 1 bis 7 nebst Einschiebungen als 

Seiten 2a bis 2e, 

beide wie in der mUndlichen Verhandlung vom 17.09.1985 

vorgelegt; 

- ursprlingliche Zeichnungen. 

/Z 
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